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§ 43 AM-VO Gefahrenstellen an
Arbeitsmitteln

 AM-VO - Arbeitsmittelverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Gefahrenstellen im Sinne dieser Bestimmung sind alle Stellen an bewegten Teilen von Arbeitsmitteln, bei

denen bei mechanischem Kontakt eine Verletzungsgefahr besteht. Gefahrenstellen im Sinne dieser Bestimmung

sind insbesondere:

1. 1.bewegte Teile von Kraftübertragungseinrichtungen, die Quetsch-, Scher-, Schneid-, Stich-, Fang-, Einzugs-

oder andere Gefahrenstellen bilden,

2. 2.sonstige bewegte Teile von Arbeitsmitteln, die Quetsch-, Scher-, Schneid-, Stich-, Fang-, Einzugs- oder

andere Gefahrenstellen, wie zB Bewegungsbahnen von Gegen- und Schwunggewichten, bilden,

3. 3.vorstehende Teile an bewegten Teilen von Arbeitsmitteln, wie Stellschrauben, Bolzen, Keile,

Schmiereinrichtungen,

4. 4.rotierende Teile von Arbeitsmitteln,

5. 5.bewegte Teile eines Arbeitsmittels, die der Bearbeitung, Verarbeitung, Herstellung oder der Zuführung

oder Abführung von Stoffen oder Werkstücken dienen (zB Werkzeuge), die Quetsch-, Scher-, Schneid-, Stich-,

Fang-, Einzugs- oder andere Gefahrenstellen bilden,

6. 6.bewegte Werkstücke, die Quetsch-, Scher-, Schneid-, Stich-, Fang-, Einzugs- oder andere Gefahrenstellen

bilden.

2. (2)Keine Gefahrenstelle liegt vor, wenn

1. 1.die Leistung des Arbeitsmittels so gering ist, dass bei Berührung keine Verletzungsgefahr besteht,

2. 2.die an der Gefahrenstelle wirkende Kraft unter Berücksichtigung der Form der Gefahrenstelle so gering ist,

dass bei Berührung keine Verletzungsgefahr besteht, oder

3. 3.die Einhaltung des nach Anhang C jeweils erforderlichen Sicherheitsabstands gewährleistet ist.

3. (3)Gefahrenstellen sind durch Schutzeinrichtungen so zu sichern, dass ein möglichst wirksamer Schutz der

Sicherheit und Gesundheit der ArbeitnehmerInnen erreicht wird. Primär sind Gefahrenstellen durch

Verkleidungen, Verdeckungen oder Umwehrungen zu sichern, die das Berühren der Gefahrenstelle verhindern:

1. 1.Verkleidungen müssen das Erreichen der Gefahrenstelle von allen Seiten verhindern und die Einhaltung

des nach Anhang C erforderlichen Sicherheitsabstands gewährleisten.

2. 2.Verdeckungen müssen das Berühren der Gefahrenstelle von jenen Seiten verhindern, die im

Normalbetrieb von den vorgesehenen Standplätzen aus, von anderen Arbeitsplätzen aus oder von

Verkehrswegen aus zugänglich sind. Verdeckungen müssen die Einhaltung des nach Anhang C

erforderlichen Sicherheitsabstands gewährleisten.

3. 3.Umwehrungen müssen ein unbeabsichtigtes Annähern an die Gefahrenstelle verhindern und die

Einhaltung des nach Anhang C erforderlichen Sicherheitsabstands gewährleisten.

4. (4)Sofern sich Schutzeinrichtungen nach Abs. 3 ohne fremde Hilfsmittel öffnen oder abnehmen lassen, müssen

sie so beschaffen sein, dass
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1. 1.sie sich entweder nur aus der Schutzstellung bewegen lassen, wenn das Arbeitsmittel still steht oder das

Öffnen der Schutzeinrichtung das Arbeitsmittel bzw. den Teil des Arbeitsmittels zwangsläufig still setzt,

wobei ein Gefahr bringender Nachlauf verhindert sein muss,

2. 2.das in Gang setzen des Arbeitsmittels nur möglich ist, wenn sich die beweglichen Schutzeinrichtungen in

der Schutzstellung befinden und

3. 3.die Verriegelungen der Schutzeinrichtungen so gestaltet und angeordnet sind, dass sie nicht leicht

unwirksam gemacht werden können.

5. (5)Ist eine Sicherung der Gefahrenstellen mit Schutzeinrichtungen nach Abs. 3 aufgrund der Arbeitsvorgänge

nicht möglich, sind die Gefahrenstellen durch Schutzeinrichtungen zu sichern, die ein Gefahr bringendes in Gang

setzen oder Berühren bewegter Teile verhindern oder deren Stillsetzen bewirken. Dazu gehören insbesondere

Sicherungen mit Annäherungsreaktion (zB Lichtschranken), abweisende Einrichtungen, Schalteinrichtungen ohne

Selbsthaltung oder ortsbindende Einrichtungen (wie zB Zweihandschaltungen).

6. (6)Soweit aufgrund der Arbeitsvorgänge eine Sicherung der Gefahrenstellen auch nicht mit Schutzeinrichtungen

nach Abs. 5 möglich ist, sind die ArbeitnehmerInnen über die Gefahrenstellen zu informieren und jährlich in der

Vermeidung von Verletzungsgefahren zu unterweisen.

7. (7)Schutzeinrichtungen müssen wie folgt beschaffen sein:

1. 1.Sie müssen stabil gebaut sein.

2. 2.Sie dürfen keine zusätzlichen Gefahren verursachen und bei der Arbeit möglichst wenig behindern.

3. 3.Sie dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden können.

4. 4.Sie dürfen Beobachtungs- und Überwachungsvorgänge, wie zB von Arbeitsvorgängen, nicht mehr als

notwendig einschränken.

5. 5.Sie müssen die für den Einbau oder Austausch von Teilen sowie für Rüst- oder Wartungsarbeiten

erforderlichen Eingriffe möglichst ohne Demontage der Schutzeinrichtungen zulassen, wobei der Zugang auf

den für die Arbeit notwendigen Bereich beschränkt sein muss.

8. (8)Es ist dafür zu sorgen, dass Schutzeinrichtungen nach Abs. 3 auch dann vorhanden sind, wenn die

Arbeitsmittel in allgemein nicht zugänglichen, versperrten Betriebsräumen, wie Aufzugstriebwerks- oder

Transmissionsräumen, aufgestellt sind. Das gilt nicht, wenn durch andere technische und organisatorische

Maßnahmen sichergestellt ist, dass ArbeitnehmerInnen durch ein unbeabsichtigtes Einschalten der Arbeitsmittel

nicht gefährdet werden.
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